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Vielfalt erleben. Genießen.
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Wahlbekanntmachung

1.  Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

 
2. Die Gemeinde ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.)

001 Wolfegg Rathaus Wolfegg,
Am Hofgarten 1, 88364 Wolfegg
Bücherei - Zimmer 2.1 (rollstuhlgerecht)

002 Wolfegg Rathaus Wolfegg,
Am Hofgarten 1, 88364 Wolfegg
Sitzungssaal - Zimmer 2.4 (rollstuhlgerecht)

003 Alttann Haus für Bürger und Gäste,
Kirchberg 14, 88364 Wolfegg-Alttann,
Saal (rollstuhlgerecht)

004 Rötenbach Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach,
Dorfstraße 28, 88364 Wolfegg-Rötenbach
Saal (rollstuhlgerecht)

 
  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 02.02.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden 

sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Rathaus Wolfegg, Am Hofgar-
ten 1, 88364 Wolfegg zusammen:

B 1 Briefwahl I Rathaus Wolfegg,
Am Hofgarten 1, 88364 Wolfegg
Besprechungszimmer 1.4 (rollstuhlgerecht)

B 2 Briefwahl II Rathaus Wolfegg,
Am Hofgarten 1, 88364 Wolfegg
Bürgermeisterzimmer 1.6 (rollstuhlgerecht)

 
3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 

ist.

  Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identitätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
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	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

	 a) 	� für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

	 b) 	� für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und links 
von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

	 Der Wähler gibt

	 seine Erststimme in der Weise ab,

		�  dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

	 und seine Zweitstimme in der Weise,

		�  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem beson-
deren Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

5. 	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a)	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

	 b)	 durch Briefwahl

	 teilnehmen.

	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.	� Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf 
die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag sonst 
eine derartige Äußerung befindet oder der Stimmzettelumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 
7 des Landtagswahlgesetzes).

7.	� Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtags-
wahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Ort, Datum

Wolfegg, den 19.02.2026

 
Die Gemeindebehörde
 
gez.
 
Peter Müller, Bürgermeister
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Sitzung des Bauausschusses im Sitzungssaal 
des Rathauses Wolfegg  

am Montag, 23. Februar 2026, 17:55 Uhr

Tagesordnung

1.	� Bauantrag: Nutzungsänderung Teilung (Arzt) Praxis 3 in eine 
Online Apotheke und Büroeinheit, Flurstück Nr. 100/1 Flur 0, 
Wolfegg

2.	 Verschiedenes

Sitzung des Gemeinderats im Sitzungssaal  
des Rathauses Wolfegg am  

Montag, 23. Februar 2026, 18:00 Uhr

Tagesordnung

1.	 Bekanntgaben
2.	 Bekanntgabe der Beschlüsse aus der Bauausschusssitzung
3.	 Einwohnerfragestunde
4.	� Aktuelles aus den Kindergärten St. Maria, St. Nikolaus, St. 

Franziskus und St. Theresia, Leitungssituation in St Theresia 
vom 01.04. bis 31.12.2026 und Angebotserweiterung in St. 
Theresia ab dem 01.03.2026

5.	� Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 
	� Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushalts-

plans für das Jahr 2026
6.	� Anträge zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

in der Gemeinde Wolfegg
	 6.1.	� Anfrage Vogt Projektmanagement GmbH zur Errich-

tung einer Photovoltaik– Freiflächenanlage Einöde St. 
Thekla bei St. Regina

	 6.2.	� Anfrage Vogt Projektmanagement GmbH zur Errich-
tung einer Photovoltaik– Freiflächenanlage bei Samhof

	 6.3.	� Anfrage Solmotion GmbH zur Errichtung einer Agri - 
Photovoltaik – Freiflächenanlage bei Annaburg

7.	� Zustimmung zur Forsteinrichtungsplanung für den Zeitraum 
2026 - 2035

8.	 Verschiedenes

- Zu diesen Sitzungen ist die Bevölkerung herzlich eingeladen -

______________________________________________________

Bekanntgaben und Beschlüsse aus der  
Gemeinderatssitzung vom 02. Februar 2026

TOP 1 

Bekanntgaben:

Wolfegger Wintermusik 2026 
Bürgermeister Müller sagt, dass die vergangene Wintermusik über 
den Jahreswechsel ein voller Erfolg war. Die Konzerte waren fast 
alle so gut wie ausverkauft und die Stimmung, sowie die gebotene 
Qualität waren hervorragend. Herr Müller bedankt sich nochmals 
bei Herrn Ott, Frau Bechter und Frau Dürr für die im Förderkreis 
Wolfegger Wintermusik geleistete Arbeit und wünscht dem neuen 
Team viel Freude bei der neuen Aufgabe. Außerdem bedankt sich 
Herr Müller bei der künstlerischen Leitung Frau Barbara Doll für 
die hervorragende Vorbereitung und Zusammenarbeit, sowie bei 
Herrn Jürgen Gaugel für die Bereitstellung des Bewirtungszelts, 
welches super ankam. Abschließend bedankt sich der Bürgermeis-
ter bei den Mitarbeiterinnen der Wolfegg Information für die sehr 
gute Organisation und Durchführung des Festivals.

Probleme bei der Müllabfuhr zu Beginn des Jahres 
Bürgermeister Müller geht auf die Probleme bei der Müllabfuhr 
zum Jahresbeginn ein. Er sagt, dass es natürlich ärgerlich ist, wie 
schlecht der Übergang auf die neue Entsorgungsfirma gelaufen ist. 

Die Gemeinde war mit dem Landratsamt von Beginn an in Kon-
takt und hat die ausgebliebenen Leerungen immer umgehend 
angezeigt. Leider ist der Einfluss der Gemeinde sehr begrenzt, das 
Landratsamt hat sich aber große Mühe gegeben, die neue Entsor-
gungsfirma zur Abfuhr zu bewegen. Es muss aber eben auch fest-
gehalten werden, dass die Firma sich nicht an die geschlossenen 
Verträge gehalten hat und der Abfuhrpflicht nicht nachgekom-
men ist. Hier ist es dann immer sehr schwierig, zur Zufrieden-
heit der betroffenen Bevölkerung zu handeln. Lt. Landratsamt 
soll die Abfuhr aber nun funktionieren.
Schließtage Fasnet und Gumpiger Donnerstag 
Herr Müller informiert, dass das Rathaus am Freitag, 13.02.2026 
geschlossen bleibt, ab Montag ist die Verwaltung dann wieder wie 
gewohnt erreichbar. Am Gumpigen Donnerstag findet ab 9.30 Uhr 
wieder die Rathausbefreiung mit Narrenbaumstellen statt. Hierzu 
lädt Herr Müller sehr herzlich ein.

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen 
Beschlüsse 
In der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung wurden die Bau-
platzpreise für das Neubaugebiet Galgengrüble 1 festgelegt, so 
Herr Bürgermeister Müller.

TOP 2

Einwohnerfragestunde

Wortmeldungen:
Eine Einwohnerin weist auf die Wichtigkeit zur Umsetzung des 
Bodo-Ringzugs welches im nachfolgenden Top diskutiert wird hin. 
Darüber hinaus merkt sie an, dass laut der gemeindlichen Streu-
pflichtsatzung aus dem Jahr 2018 das Bestreuen der Schnee- und 
Eisflächen mit Streusalz in Wolfegg nicht gestattet ist. Sie ist der 
Meinung, dass dies jedoch nicht nur die Einwohner, sondern auch 
die zuständigen Dienstleister im Bereich der Schafweide beach-
ten sollten.
Bürgermeister Müller gibt bekannt, dass die Streupflichtsatzung 
natürlich nur für die Bürgerinnen und Bürger gilt. Der Bauhof streut 
seit vielen Jahren mit Streusalz. Dies wurde so beschlossen, da die 
Gesamtumweltbilanz bei Streusalz, welches mit modernen Streu-
maschinen ausgebracht wird, besser ist, als die Streuung von Split. 
Zudem ist Split auf den Fahrbahnen aufgrund der Rutschgefahr 
gefährlich. Herr Müller sagt, dass die Streupflichtsatzung aller-
dings überprüft werden soll, ob der Ausschluss von Streusalz so 
noch sinnvoll ist.

TOP 3 

Bodo - Ringzug 

Regionalverkehrssystem in der Region Allgäu-Bodensee-Ober-
schwaben 
Entscheidung der Gemeinde Wolfegg über eine Finanzierungs-
beteiligung zur Planung der Elektrifizierung der Bahnstrecke 
Aulendorf bis Kißlegg

Der Interessenverband bodo-Ringzug, bei dem auch die Gemeinde 
Wolfegg Mitglied ist, hat 2023 eine Machbarkeitsstudie zur Stär-
kung des Zugangebots zwischen dem württembergischen Allgäu, 
dem Schussental und dem Bodenseeraum in Auftrag gegeben. 
Dabei sollte insbesondere eine attraktive Direktverbindung zwi-
schen Leutkirch und dem Schussental sowie eine Elektrifizierung 
der württembergischen Allgäubahn zwischen Aulendorf und Kiß-
legg geprüft werden. Die Studie wird vom Verbandsdirektor vor-
gestellt.

Nach kurzer Diskussion erfolgt die Abstimmung des Gemeinderats.

Beschlussvorschlag:

1. 	� Die Gemeinde Wolfegg unterstützt die Projektumsetzung, 
sofern sie förderfähig ist und die an der Bahnlinie Kißlegg-Au-
lendorf liegenden Städte Bad Waldsee und Aulendorf sowie 
die Gemeinde Kißlegg die einwohnerbezogenen Anteile mit-



Seite  4	 Donnerstag, den 19. Februar 2026

tragen. Die großen Kreisstädte Wangen i.A., Leutkirch i.A., 
Ravensburg und Bad Waldsee werden gebeten, jeweils einen 
Interessenanteil in der vereinbarten Höhe von 250.000 Euro 
zu tragen. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Landkreis 
und den genannten Städten und Gemeinden eine Vereinba-
rung über die Finanzierungsbeteiligung abzuschließen.

2.	� Die Verwaltung des Landkreises Ravensburg wird gebeten, eine 
Vereinbarung über die Planung der Leistungsphasen 1 bis 4 
zum Projekt „Regionalverkehrssystem Bodensee-Oberschwa-
ben „bodo-Ringzug“ Variante G “ (Planungsvereinbarung als 
Beauftragung der Genehmigungsplanung) mit der Deutschen 
Bahn AG und dem Land Baden-Württemberg abzuschließen.

Dem Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

TOP 4 

Kindergarten Rötenbach 

Vorstellung der gutachterlichen Stellungnahme zum Feuchte-
schaden am Gebäudedach sowie Beratung und Beschlussfas-
sung über das weitere Vorgehen

Im Kindergarten in Rötenbach ist über das Dach Wasser eingedrun-
gen. Es stellte sich heraus, dass dies wohl mit der Installation einer 
PV Anlage auf dem Dach zusammenhängt. Um den genauen Scha-
densumfang festzustellen und um zu klären, wer für den Schaden 
verantwortlich ist, hat die Verwaltung einen unabhängigen Gut-
achter bestellt. Dieser hat sein Gutachten in der Sitzung ausführ-
lich vorgestellt und Handlungsempfehlungen gegeben.

Nach umfangreicher Diskussion des Gemeinderates erfolgt die 
Abstimmung des Beschlussvorschlages der Verwaltung unter 
Ergänzung des gestellten Antrags aus dem Gremium siehe Nr. 6.

Beschlussvorschläge:

1. 	� Das Gutachten zum Feuchteschaden am Dach des Kindergar-
tens Rötenbach wird zur Kenntnis genommen.

2. 	� Dem Aufbau eines Wetterschutzdaches wird zugestimmt.

2.1	� Den Auftrag zu Errichtung des Wetterschutzdachs erhält die 
Firma K&M, Lübben zum Angebotspreis von 80.399,38 €.

3.	� Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, ein Architekturbüro 
für die Planung und Bauleitung der Maßnahme zu beauftra-
gen.

4.	� Das Büro Herz & Lang, Weitnau wird mit der Fortsetzung der 
gutachterlichen Baubegleitung beauftragt.

5. 	� Sollte keine Einigung mit den beteiligten Parteien über eine 
Kostentragung der Arbeiten zur Schadensbehebung erzielt 
werden können, wird die Verwaltung bevollmächtigt, einen 
Rechtsanwalt zu beauftragen.

6.	� Sofern eine gütliche Einigung mit den Versicherungen erzielt 
wird, erhält die Verwaltung für diesen Beschluss Handlungs-
freiheit.

Dem Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

TOP 5 

Sanierungsgebiet Ortskern III 

5.1. 	�Beratung und Beschlussfassung über die Satzung zur 
förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortskern 
III“ in Wolfegg 

5.2.	� Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung kom-
munaler Bewilligungsrichtlinien der Gemeinde Wolfegg 
für die Förderung von Privatmaßnahmen im Sanierungs-
gebiet „Ortskern III“

Aufgrund der erneuten Aufnahme der Gemeinde Wolfegg in das 
Landessanierungsprogramm, wurde das zukünftige Sanierungsge-

biet „Ortskern III“ in Wolfegg vorgestellt und als Satzung beschlos-
sen.

Von Seiten des Gemeinderates ergehen keine Wortmeldungen.

5.1 
Beschlussvorschlag:

1. 	� Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen werden 
zur Kenntnis genommen.

2.	� Das von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 
im Bericht der vorbereitenden Untersuchungen als Ergebnis 
dargestellte Neuordnungskonzept vom 15.01.2026 wird die 
Grundlage für die Sanierungsdurchführung bilden. Es wird 
zustimmend zur Kenntnis genommen.

3. 	� Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebiets „Ortskern III“ wird entsprechend beigefügter Anlage 
gem. § 142 Abs. 3 BauGB beschlossen.

4.  	� Die Sanierung „Ortskern III“ wird unter Ausschluss der beson-
deren sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a 
BauGB im vereinfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt.

5. 	� Die sanierungsrechtlichen Genehmigungspflichten gemäß  
§ 144 BauGB werden in vollem Umfang beibehalten.

6.	 Die Sanierung soll bis zum 31.12.2034 durchgeführt werden.

5.2 
Beschlussvorschlag:

Die kommunalen Bewilligungsrichtlinien der Gemeinde Wolfegg 
für die Förderung von Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet 
„Ortskern III“ werden entsprechend der Anlage beschlossen.

Dem Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

TOP 6 

1. Änderung des Bebauungsplans „Haselweg, Alttann“ und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften

In seiner Sitzung am 26.05.2025 hat der Gemeinderat die 1. Ände-
rung des Bebauungsplans „Haselweg, Alttann“, Fassung 20.02.2025 
beraten und beschlossen. Im Nachgang werden die örtlichen Bau-
vorschriften hierzu beschlossen.

Von Seiten des Gemeinderates ergehen keine Wortmeldungen.

Beschlussvorschlag:

1. 	� Der Satzungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebau-
ungsplans „Haselweg, Alttann“ erfolgte in der Gemeinde-
ratssitzung vom 26.05.2025 über die Entwurfsfassung vom 
20.02.2025 und wurde am 12.06.2025 ortsüblich bekannt 
gemacht.

2.	� Die örtlichen Bauvorschriften der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans „Haselweg, Alttann“ in der Fassung vom 20.02.2025 
werden gemäß dem Satzungstext als Satzung beschlossen 
und schnellstmöglich ortsüblich bekannt gemacht. Gem.  
§ 214 Abs. 4 BauGB werden die örtlichen Bauvorschriften der 
1. Änderung des Bebauungsplans „Haselweg Alttann“ rück-
wirkend zum 12.06.2025 in Kraft gesetzt.

Dem Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

TOP 7 

Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Der Jahresabschluss 2023 wird vorgestellt und einstimmig vom 
Gemeinderat beschlossen. Den ausführlichen Beschlussvorschlag, 
können Sie bei Interesse im Ratsinformationssystem (RIS) auf der 
Gemeindehomepage www.wolfegg.de abrufen.
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Wasser- und Entwässerungsgebühr 2025
Die Schlussabrechnungen der Wasser- und Entwässerungsge-
bühr 2025 werden in den kommenden Tagen durch Austräger 
zugestellt.

Sämtliche Tarife haben sich ab 01.01.2026 nach den bereits 
bekanntgemachten Satzungen (im Internet abrufbar unter: 

https://www.wolfegg.de/gemeinde-buergerservice-1/service/ 
ortsrecht-finanzen/ortsrecht) wie folgt geändert:

Schmutzwassergebühr 4,72 € p. m³ (bisher 3,77 € p. m³)

Niederschlagswassergebühr 0,71 € p. m² (bisher 0,49 € p. m²)

Wasserzins 1,61 € (bisher 1,57 € zzgl. MwSt.)

Grundgebühr u.a.Zählergröße Q3(4) 4,50 €  p. Monat zzgl. MwSt. 
(bisher 3,60 € zzgl. MwSt.)

In der Berechnung der Abschläge 2026 wurden die geänder-
ten Tarife bereits zugrunde gelegt, sodass in Folge mit höhe-
ren Vorauszahlungen zu rechnen ist!  

Bitte beachten Sie, dass der Betrag zur Schlussabrechnung 
2025 zum 16.03.2026 fällig wird. Der erste Abschlag wird zum 
01.04.2026 fällig. Sollte bei der Schlussabrechnung ein Gutha-
ben entstanden sein, wird dies von der Gemeindekasse mit der 
offenen Abschlagsforderung zum 01.04. verrechnet.
 
Bei den Zahlungspflichtigen, welche der Gemeindekasse ein 
gültiges SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden die 
Schlusszahlung 2025 sowie die Abschläge jeweils getrennt zu 
den genannten Fälligkeiten abgebucht. Alle anderen Zahlungs-
pflichtigen sollten die Fälligkeitstermine beachten, um unnötige 
Mahngebühren und Säumniszuschläge zu vermeiden. Sollten 
Sie der Gemeinde Wolfegg ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen 

wollen, so können die der Abrechnung beigefügten SEPA-For-
mulare ausgefüllt und im Original unterzeichnet der Gemeinde-
kasse Wolfegg übermittelt werden. 

Auskünfte zur Zahlung und zum Lastschriftmandat gibt Ihnen 
Frau Hecht von der Gemeindekasse (Tel. 9601-32; E-Mail c.hecht@
wolfegg.de).

Anzeigepflicht über Veränderungen der versiegelten  
Fläche zur gesplitteten Abwassergebühr

Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010 
haben sich u.U. auf den Grundstücken einzelne bauliche Verän-
derungen ergeben (z. B. neues Pflaster, Anbauten o. Ä.). Nach  
§ 46 Abs. 3 und 4 Abwassersatzung i. d. jeweils gültigen Fassung 
besteht eine Anzeigepflicht seitens des Gebührenschuldners bin-
nen eines Monates nach Eintritt der Veränderung. Bei Neubau-
ten räumen wir den Bauherren die Möglichkeit ein, die durch 
Fertigstellung der Außenanlagen (z.B. Hofbefestigung) neu ver-
siegelten Flächen bis 30.09.2026 durch Selbstauskunft ohne ord-
nungsrechtliche Folgen zu melden.

Das auszufüllende Formular ist auf der Internetseite der Gemeinde 
Wolfegg abrufbar: 

https://www.wolfegg.de/fileadmin/Dateien/Webseite/Dateien/ 
Formulare/VersiegelteFl%C3%A4chenMeldeformularNiederschlags 
wasser.pdf

Bei Fragen zur Gebühren- und Flächenveranlagung wenden 
Sie sich bitte an Herrn Hepp vom Steuer- und Liegenschaftsamt 
(Tel. 9601-31; E-Mail a.hepp@wolfegg.de).
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Beteiligungsbericht für das Jahr 2023

Der Gemeinderat sowie alle Zuhörer werden über den Beteili-
gungsberichts 2023 entsprechend in Kenntnis gesetzt.

Von Seites des Gemeinderates ergehen keine Wortmeldungen.

Beschlussvorschlag:

1.	� Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2023 wird vom Gemein-
derat zur Kenntnis genommen.

2.	� Die Verwaltung wird beauftragt, den Bericht ortsüblich 
bekannt zu geben und gem. § 105 Abs. 3 GemO i. V. m § 105 
Abs. 1 Nr. 2 b) GemO an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Dem Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

TOP 9 

Zustimmung zur Entgegennahme von Spenden im Haushalts-
jahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 konnten Spenden, Schenkungen und ähnli-
che Zuwendungen in Höhe von insgesamt 3.931,78 € vereinnahmt 
werden. Zur Entgegennahme der Spenden ist die Zustimmung des 
Gemeinderats erforderlich.

Von Seiten des Gemeinderates ergehen keine Wortmeldungen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Annahme bzw. Vermittlung der Spen-
den in Höhe von insgesamt 3.931,78 € zu.

Dem Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

TOP 10 

Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Die Haushaltsrede des Bürgermeisters kann im Ratsinformations-
system (RIS) eingesehen und nachgelesen werden.

Der Gemeinderat nimmt die Haushaltsrede zur Kenntnis.

TOP 11 

Verschiedenes

Von Seiten des Gemeinderates ergehen keine Wortmeldungen.

Die ausführlichen öffentliche Sitzungsvorlagen sowie Anlagen 
aus der Gemeinderatssitzung vom 02.02.2026, können Sie bei 
Interesse im Ratsinformationssystem (RIS) auf der Gemeinde-
homepage www.wolfegg.de abrufen, hierauf wird verwiesen.

Liebe Abonnentin, lieber Abonnent,

bitte beachten Sie, dass Mitte Februar der Abonnementbetrag
Ihres Gemeindeblatts für 2026 abgerechnet wird.

Vielen Dank.

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne melden:
07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

Lastschrifteinzug für Abonnenten

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim
07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de
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Jugendförderung für  
Vereine im Jahr 2026
Alle örtlichen Vereine, die im Rahmen 
der Vereinsförderung Zuschüsse zur 
Jugendförderung erhalten, werden 
gebeten, aktuelle Mitgliederlisten (Stich-
tag 01.01.2026) der aktiven Jugendli-
chen (zwischen dem vollendeten 6. und 
dem vollendeten 18. Lebensjahr) mit 
Name, Anschrift und Geburtsdatum bis 
spätestens 30.09.2026 einzureichen. 
Sofern die Aktivität der Jugendlichen 
nachgewiesen werden kann, sollten 
entsprechende Trainer- und Übungs-
leiterlisten vorgelegt werden. Für die 
Zuschussberechnung gilt: Bei Vorlage 
eines Nachweises wird ein Zuschuss von 
15,00 € pro Jugendlichen ausbezahlt. 
Vereine, die die Aktivität ihrer Jugend-
lichen nicht nachweisen können, erhal-
ten einen reduzierten Zuschussbetrag. 
Investitionsförderungen für 2027 
müssen bis spätestens 31.10.2026 
bei der Kämmerei eingereicht wer-
den, da diese ansonsten nicht mehr im 
Haushalt berücksichtigt werden kön-
nen. Für Rückfragen steht Ihnen Herr 
Hepp von der Finanzverwaltung, Tel. 
9601-31, (E-Mail: a.hepp@wolfegg.de) 
gerne zur Verfügung.

WALDKINDERGARTEN
ST.  FRANZ ISKUS

Zauberhafte Fasnetszeit im Waldkinder-
garten 
Dieses Jahr haben wir uns von der Fasnet 
„verzaubern“ lassen.
Den Auftakt machten dabei die Narren aus 
Wolfegg, Alttann und Rötenbach, die mit 
ihrem Besuch bei unseren Kindern große 
Augen, offene Münder und viel Vorfreude 
auf die Fasnetszeit herbeigezaubert haben. 
Da an diesem Tag der Weg zu uns stark ver-
eist war und die Narren schon fast Schlitt-
schuhe gebraucht hätten, war es schon fast 
magisch, dass sie es bis zu uns geschafft 
haben. Deshalb hat uns ihr Besuch und ihre 
Mühe zu uns in den Wald zu kommen ganz 
besonders gefreut. Wir sagen ganz beson-
ders  „Herzlichen Dank, für euren schönen 
Besuch bei uns, liebe Narren!”
Die folgenden Tage wurde dann gezaubert 
was das Zeug hält. „Waldhexe Belladonna“ 
& „Zauberin Kumpeletti-Konfetti“ haben 
sich bei uns im Wald getroffen und um die 
Wette gezaubert - dabei plötzlich unsere 
Seife blau gehext. Na so was? Voller Begeis-
terung haben auch die Kinder begonnen 
zu zaubern. Bunt wurde nach und nach der 
Schnee, der Bauwagen und die Bäume von 
der ganzen Kindermagie.

Schließlich feierten wir als Höhepunkt unser 
Zauberwaldfest. Bunt verkleidet streiften 
unsere kleinen Zauberwesen durch den 
Wald und halfen Zwergen, Feen und lusti-
gen Waldhexen bei ihren Aufgaben, damit 
diese endlich zu unserem Fest an den Bau-
wagen kommen konnten.  Sogar einen ech-
ten Riesen haben unsere mutigen Kinder 
wachgekitzelt, so dass die „Schlafmütze“ 
schließlich auch mit zu unserm Fest kam. 
Dann wurde um den Bauwagen getanzt 
und gesungen und bei Zaubertrunk und 
buntem Buffett - von fleißigen Elternfeen 
gezaubert - zusammen geschmaust und 
geschmatzt. Viel Freude und Begeisterung 
hat uns die Fasnet dieses Jahr in unsere 
kleinen und großen Herzen gezaubert. 
Wir sagen allen „Danke“, die unser Zauber-
waldfest zu einem besonderen Fest wer-
den ließen -  besonders unserem Riesen 
„Pumpelplum!“
Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste 
Jahr, wenn es wieder heißt:
„Hexaholz - Raucha solls“/ „Wo na? – in 
d’Höll na!“ und „Hundsknocha - wau, wau!“
Das Waldkindergartenteam

Große Spende für soziale Projekte und 
Initiativen im Landkreis Ravensburg
Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Ober-
schwaben Wolfegg, die Familie Manz 
und die Allgäuer Landfrauen spenden 
fast 14.000 Euro an zwei soziale Einrich-
tungen in der Region.
Ein ganz besonderes Highlight im gro-
ßen Veranstaltungskalender des Bauern-
haus-Museums Allgäu-Oberschwaben 
Wolfegg ist jedes Jahr der Adventsmarkt. 
Durch ein sehr großes ehrenamtliches 
Engagement ist es möglich, dass aus dem 
Erlös jedes Jahr verschiedene soziale Ein-
richtungen und Projekte in der Region 
unterstützt werden können.
Das Jahresthema des Museums war das 
Gedenken an 500 Jahre Bauernkrieg. In der 
Ausstellung dazu stehen universelle Fra-
gen zu Freiheit und Gleichheit, Macht, Will-
kür und Gewalt im Vordergrund. Sie sind 
heute so aktuell wie vor 500 Jahren. Aus 
diesem Grund wählten die Spender/innen 
zwei soziale Einrichtungen aus, die sich um 
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Menschen in sozialen Notlagen kümmern 
und Chancen für soziale Teilhabe eröffnen.
Die Kulturdezernentin des Landkreises 
Ravensburg Anja Kahle hat am vergange-
nen Dienstag gemeinsam mit Museums-
leiterin Dr. Tanja Kreutzer, den Allgäuer 
Landfrauen und der Familie Maria Manz in 
diesem Jahr eine Rekordsumme von knapp 
14.000 Euro an zwei soziale Einrichtun-
gen im Landkreis Ravensburg übergeben. 
Durch ein großes ehrenamtliches Engage-
ment der Landfrauen Württembergisches 
Allgäu e.V. und die Privatinitiative der Fami-
lie Manz sowie eine überwältigende Spen-
denbereitschaft der Besucherinnen und 
Besucher des Adventsmarkts konnte diese 
große Summe erreicht werden.
Susanne Spill von der Kinderstiftung 
Ravensburg freute sich sehr über diese 
Zuwendung für das Projekt „Chancen-
schenker“. Kinder und Jugendliche aus ein-
kommensschwachen Familien erhalten hier 
eine Förderung für individuelle, immateri-
elle und außerschulische Aktivitäten in den 
Bereichen Sport, Musik oder Kultur.
Julius-Alexander Rottach vom Einrichtungs-
verbund Dornahof e.V. macht deutlich, wie 
sich die Institution seit über 140 Jahren für 
die Menschen einsetzt, die oft nicht „gese-
hen“ werden. Der Verein hilft Menschen 
in sozialen Notlagen, insbesondere Men-
schen in Wohnungsnot, am Arbeitsmarkt 
benachteiligten Menschen und Menschen 
mit einer Behinderung und/oder Pflegebe-
darf und unterstützt sie im Sinne von Teil-
habe und Inklusion.
„Der Landkreis Ravensburg engagiert sich mit 
der Arbeit in seinen Kulturhäusern insbeson-
dere für Bildung und Teilhabe aller Menschen 
im Landkreis. Deswegen freue ich mich sehr, 
diesen beiden Einrichtungen, die sich explizit 
um Menschen in schwierigen Lebenssituatio-
nen kümmern, unterstützen zu können. Einen 
wirklich sehr großen Dank an Familie Manz, 
die Landfrauen und die Ehrenamtlichen des 
Bauernhaus-Museums, dass sie das möglich 
machen konnten“, so Anja Kahle, Kulturde-
zernentin des Landkreises Ravensburg.
Auch dieses Jahr wird der Adventsmarkt 
wieder am dritten Adventswochenende 
stattfinden. Familie Manz, die Ehrenamtli-
chen des Museums und die Allgäuer Land-
frauen freuen sich schon jetzt auf zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher und die Spen-
denaktion. Die Spendenempfänger 2026 
stehen noch nicht fest, gemeinsam wer-
den sie zum Ende des Jahres ausgewählt.

Wöchentlicher  
Veranstaltungskalender 

Februar

Samstag,	 21.02.
Funkenfeuer 
Dorfgemeinschaft Rötenbach e.V. 
Rötenbach

Sonntag,	 22.02. 
Funkenwanderung auf die Süh
SAV Wolfegg e.V.

Notrufe / Notdienste

Notrufnummern
Rufnummer für den Ärztlicher Bereit-
schaftsdienst (allgemein, - kinder-, augen- 
und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 116117 
(Anruf ist kostenlos) 
Allgemeine Bereitschaftspraxis Ravensburg  
Oberschwabenklinik, Elisabethenstraße 
15, 88212 Ravensburg
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 8 - 19 Uhr 
Kinder Bereitschaftspraxis Ravensburg
Oberschwabenklinik, Elisabethenstraße 
15, 88212 Ravensburg
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 9 - 13 und 15 - 19 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 0761 120 120 00

Apotheken
Freitag, 20.02.2026
Apotheke 14 Nothelfer
Ravensburger Str. 35, 88250 Weingarten
Tel.: 0751 - 5 61 11 10
Samstag, 21.02.2026
Stadtapotheke Bad Waldsee
Friedhofstr. 7, 88339 Bad Waldsee
Tel.: 07524 - 9 79 60
Apotheke im Spital Ravensburg
Bachstr. 51, 88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 3 62 15 84
Sonntag, 22.02.2026
Apotheke am Elisabethen-Krankenhaus
Elisabethenstr. 19, 88212 Ravensburg
Tel.: 0751 - 79 10 79 10
Montag, 23.02.2026
Kloster-Apotheke Weingarten
Karlstr. 13, 88250 Weingarten
Tel.: 0751 - 56 02 60
Rochus Apotheke Wangen
Herrenstr. 22, 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 07522 - 2 13 79
Dienstag, 24.02.2026
Rosen-Apotheke Weingarten
Talstr. 2, 88250 Weingarten
Tel.: 0751 - 4 35 13
STAUFEN APOTHEKE Lindauer Tor
Martinstorplatz 4, 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 07522 - 65 85
Mittwoch, 25.02.2026
Welfen-Apotheke Weingarten
Boschstr. 12, 88250 Weingarten
Tel.: 0751 - 4 80 80
St. Martins-Apotheke am Saumarkt
Bindstr. 49, 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 07522 - 24 60
Donnerstag, 26.02.2026
Beckersche Apotheke zu St. Peter
Hauptstr. 58, 88339 Bad Waldsee
Tel.: 07524 - 17 25
Apotheke im Kaufland Ravensburg
Weißenauer Str. 15, 88214 Ravensburg
Tel.: 0751- 3 55 08 24
Freitag, 27.02.2026
Fürstliche Hof-Apotheke Wolfegg
Alttanner Str. 2, 88364 Wolfegg
Tel.: 07527 - 9 51 10

Bereitschaft von morgens 8.30 Uhr bis zum 
nächsten Morgen 8.30 Uhr

Soziale Dienste
Arbeiter-Samariter-Bund, Wolfegg:
Sozialstation, Hausnotruf und Essen 
auf Rädern	 (07527) 95397
Sozialstation Gute Beth,
Bad Waldsee	 (07524) 1204
Sozialstation Heilig Geist - Kißlegg,
Wolfegg, Bad Wurzach
oder� (07563) 8440
Nachbarschaftshilfe
Margarete Schürrle� (07527) 5230
Familienpflege und Dorfhilfe von cura familia  
Tel. 0151 2169 5528  Frau Egger 
oder Tel. kostenlos (0800) 9791119

Ambulante Hospizgruppe Kißlegg e.V.
Doris Dörrer� (07563/3957)
Maria Butscher� (07527/5141)
Die Johanniter
Hausnotrufservice� (0751) 36149-0
Malteser Ravensburg-Weingarten
Hausnotruf und 
Mahlzeitendienst� (0751) 366130
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Ravensburg e.V.
Hausnotruf und Mobilruf
Menüservice „Essen auf Rädern“
� (0751) 560610
Malteser Hilfsdienst Wolfegg
malteser.wolfegg@malteser.org
� (0170) 904 1004

Polizei
Polizeiposten Vogt	 (07529) 97156-0
Fax	 (07529) 97156-22

Notrufe
Rettungsdienst - Krankentransport	 112
Überfall, Unfall, Notfälle, Polizei	 110
Feuerwehr	 112

Wasserversorgung
Störungs- und Bereitschaftsdienst 		
	 (07524) 400 240
(außerhalb der Dienstzeit)
	 (0171) 4209386

Impressum
Herausgeber: Bürgermeisteramt Wolfegg
Am Hofgarten 1, 88364 Wolfegg 
Tel.: (07527) 9601-0 (Zentrale)
Fax: (07527) 9601-40
E-Mail: gemeinde@wolfegg.de
Internet: http://www.wolfegg.de
Sprechzeiten: Mo., Di., Do., Fr., 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen (nach vorher. Terminab-
sprache sind Gesprächstermine jederzeit möglich) 
Dienstagnachmittag 14.00 - 16.00 Uhr 
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt 
des amtlichen Teils: 
Bürgermeister Peter Müller 
oder sein Vertreter im Amt.
Herstellung und Vertrieb:  
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG,  
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel.: (07154) 82 22-0
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Katharina Härtel
E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenschluss: dienstags, 13 Uhr
Erscheint wöchentlich donnerstags. 
Bezugsgebühr Jahresabo 
print 30,00 €, digital 20,00 €.
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Sportverein 
Wolfegg e.V.
Vorschau Herren
Die Wolfegger Herren sind 
vom Freitag, 20.02.26 bis 

Sonntag, 22.02.2026 im Trainingslager in 
Dornbirn. Dort stehen neben mehreren 
Trainingseinheiten voraussichtlich auch je 
ein Testspiel von Team 1 und Team 2 auf 
dem Plan. 
 
Die Wolfegger bestreiten ein weiteres Test-
spiel in Vorbereitung auf die Rückrunde in 
Mochenwangen:

Dienstag, 24.02.2026, 19:00 Uhr:
SV Mochenwangen I – SV Wolfegg I
 
Rückblick Herren
Das geplante Testspiel vom Mittwoch, 
11.02.2026, 19:00 Uhr, 
SV Ankenreute I - SV Wolfegg I musste auf-
grund der Witterungs- und Platzverhält-
nisse leider abgesagt werden.

Badmintonclub 
Wolfegg
Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder und För-
derer des Badminton-

clubs, am Freitag, 20.02.2026 um 20:00 
Uhr findet im Hotel-Gasthof zur Post in Wol-
fegg unsere jährliche Mitgliederversamm-
lung statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Rückblick
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahlen
 Erster  Vorstand
 Schriftführer
 Kassenprüfer
7. Bericht Jugendtraining
8. Verschiedenes / Ausblick
 Überprüfung der Gebührenordnung
 Veranstaltungen

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.
Die Vorstandschaft

Einladung zur Funkenwanderung am 
22.02.2026 um 17.30 Uhr
Am 22.02.2026 treffen wir uns um 17.30 Uhr 
am Hofgarten-Parkplatz zur Funkenwande-

rung. Wir wandern zum Rötenbacher Fun-
ken, organisiert durch die Landjugend. Für 
Verpflegung ist gesorgt.
Nehmt bitte Stirn- oder Taschenlampe mit 
und denkt an gutes Schuhwerk und Wan-
derstöcke.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. 
Wanderstrecke hin und zurück ca. 7 km. 
Rückkehr gegen 21 Uhr.
Eure Wanderführerinnen 
Hilde und Gerlinde, Tel. 95250

Musikverein  
Alttann e.V.
Einladung zur Jahres-
hauptversammlung
Liebe Freunde des Musikver-

eins Alttann,
unsere satzungsgemäße Hauptversamm-
lung für das Geschäftsjahr 2025 findet am 
Sonntag, 15.03.2026 um 10.30 Uhr im 
Haus für Bürger und Gäste in Alttann statt. 
Wir laden Sie hierzu herzlich ein und freuen 
uns über Ihren Besuch.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
 1. Begrüßung
 2. Totenehrung
 3. Bericht des 1.Vorsitzenden 2025
 4. Bericht des Dirigenten
 5. Bericht des Jugendleiterteams
 6. Kassenbericht des Kassierers 2025
 7. Bericht der Kassenprüfer 2025
 8. Entlastung der Vorstandschaft 2025
 9. Neuwahlen
10. Ausblicke & Termine
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge  

Wünsche und Anträge an die Hauptver-
sammlung sind spätestens bis 08.03.2026 
bei Johannes Wenzel (Waldseer Straße 9, 
88364 Wolfegg) einzureichen.
Ihr Musikverein Alttann e.V.

Regionalentwicklung  
Württembergisches Allgäu e.V.
150.000 € für Ihre Ideen – Projektaufruf für 
das Regionalbudget 2026 gestartet!
Bewerbungsfrist läuft bis einschließlich 
16.03.2026.
Die LEADER-Aktionsgruppe Württember-
gisches Allgäu (LAG) ruft zur Einreichung 
von Projektanträgen für das Förderpro-
gramm „Regionalbudget 2026“ auf. Mit 
150.000 € Landesmitteln werden wie-
der Kleinprojekte gefördert, die den länd-
lichen Raum stärken. Dieses Budget wird 
durch den Eigenanteil der Kommunen 
in Höhe von 10 % ergänzt. 18 Kommu-
nen im Württembergischen Allgäu kön-
nen davon profitieren.

Das Regionalbudget für Kleinprojekte 
ist ein auf Landesebene ausgewiesener 
zusätzlicher Fördertopf zur Stärkung des 
ländlichen Raums und wird durch die betei-
ligten Kommunen kofinanziert. Gefördert 
werden Projekte mit einer Projektsumme 
zwischen 2.000 € und 20.000 € Nettokosten. 
Dabei werden maximal 15.000 € der Kosten 
als förderfähig anerkannt, von denen 80 %  
gefördert werden – das entspricht einem 
maximalen Zuschuss von 12.000 €.
Gefördert werden Projekte der Dorfent- 
wicklung z. B. Dorftreffpunkte oder Erleb-
nispfade, Infrastrukturmaßnahmen, Ein-
richtungen der lokalen Grundversorgung 
sowie Kleinstunternehmen. Projekte, die 
die Anforderungen erfüllen, werden in 
einem Auswahlverfahren bewertet. Die 
besten Ideen erhalten eine Förderzusage.
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 
16.03.2026. Bewerben können sich Privat-
personen, Vereine, Unternehmen, Kommu-
nen und weitere Akteure.  
Mit dem Regionalbudget können inno-
vative Ideen Wirklichkeit werden – 
gestalten Sie die Zukunft unserer Region 
aktiv mit!
Sie haben eine Projektidee? Reichen Sie 
diese zur unverbindlichen Prüfung der 
Fördervoraussetzungen direkt über den 
QR-Code ein:

 
Weitere Informationen zu den Bewer-
bungsunterlagen, Bewertungskriterien und 
dem Auswahlverfahren finden Sie unter 
www.re-wa.eu. Das Team der LEADER-Ge-
schäftsstelle in Kißlegg steht für Rückfra-
gen gerne zur Verfügung:  07563 63149-40, 
info@re-wa.eu.
 
Bauernverband  
Allgäu-Oberschwaben e.V.
Bauernversammlung  
Am Dienstag, den 24. Februar 2026, um 
20 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus 
Rötenbach, Dorfstr. 28, 88364 Wolfegg, die 
diesjährige Bauernversammlung für die 
landwirtschaftlichen Ortsvereine Achberg, 
Amtzell/Pfärrich, Bodnegg, Grünkraut/
Ravensburg, Karsee, Kisslegg Immenried, 
Emmelhofen, Sommersried, Waltershofen, 
Wiggenreute, Leupolz,, Deuchelried, Neu-
ravensburg, Niederwangen, Schomburg, 
Schmalegg, Taldorf, Schlier-Ankenreute/
Waldburg, Eschach/Gornhofen/Weissenau, 
Vogt und Wolfegg statt.
Das Hauptreferat wird gehalten von der 
Bauernschule Bad Waldsee: „Im Fokus 
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der Öffentlichkeit: Konflikte im äußeren 
Umfeld auf dem Hof“
Dr. Christof Knitz, neuer Leiter des Veteri-
näramtes Ravensburg, stellt sich vor und 
berichtet über Allgemeines.
Andrea Gmeinder, Leiterin des LWA Ravens-
burg, berichtet über Aktuelles.
Der Vorstand des Bauernverbandes Franz 
Schönberger berichtet über Aktuelles vom 
Verband.
GF Stefan Loder von der Geschäftsstelle 
berichtet über Neues von der Geschäfts-
stelle.
Es ergeht herzliche Einladung an alle Mit-
glieder.
 
Liederkranz Kißlegg e.V.
Chorleiter gesucht - wir könnten dein 
Chor sein!
Der Liederkranz Kißlegg sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen Chorleiter 
(m/w/d). Wir sind ein bunt gemischter Chor 
mit Spaß an einem vielfältigen Repertoire. 
Von klassisch bis modern singen wir alles, 
was Spaß macht. Wir sind stolz auf unser 
Jahresprogramm mit vielseitigen Konzer-
ten und Auftritten. Unser lebendiges, bun-
tes Vereinsleben mit aktivem Vorstand und 
Mitgliedern zeichnet uns aus. Wir wünschen 
uns jemanden, der Lust hat, eine motivierte 
Truppe zum Klingen zu bringen und uns 
in den Proben, die wöchentlich am Diens-
tag abends stattfinden, am Piano begleitet. 
Auch die musikalische Vorbereitung und 
Leitung von unserem jährlichen Probenwo-
chenende sowie den Auftritten gehört zu 
den Aufgaben. Ein herzlicher, engagierter 
Chor mit regelmäßigem Probenbesuch und 
einer offenen und wertschätzenden Atmos- 
phäre freut sich auf Bewerbungen an vor-
stand@liederkranz-kisslegg.de

Männergesangverein Bodnegg
Theatergruppe
Wo zur Hölle geht´s zum Himmel?
Theatertermine 2026 – Festhalle Bodnegg
Samstag, 14. März 2026, 19.30 Uhr / Sonn-
tag, 15. März 2026, 14.30 Uhr / Freitag,  
20. März 2026, 19.30 Uhr / Samstag,  
21. März 2026, 19.30 Uhr / Freitag, 27. März 
2026, 19.30 Uhr / Samstag, 28. März 2026, 
19.30 Uhr
Platzreservierung/Kartenvorverkauf ab 
27.02.2026 – auch für Sonntagsvorstellung 
erforderlich – von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
im Feuerwehrhaus Bodnegg, Nelkenweg 
20. Telefonische Reservierung am 27.02. 
von 16.00 bis 19.00 Uhr, Tel. 0160 95889210.
Restkarten auch an der Abendkasse erhält-
lich. Ab 02.03. bis 13.03. Mo. bis Fr. von 
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr telefonisch oder 
im Feuerwehrhaus.
Ab 16.03. bis 27.03. Mo. bis Fr. von 18.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr nur noch telefonisch.

Seelsorgeeinheit Oberes Achtal
http://se-oberes-achtal.drs.de
Kath. Pfarramt St. Katharina
Chorherrengasse 5,
88364 Wolfegg,
Tel. 07527 6213, Fax: 954222
StKatharina.Wolfegg@drs.de
Bürostunden (Fr. Vossler):
Mo., Mi., Fr. 08.30 - 12.00 Uhr
Kath. Pfarramt St. Philippus und Jakobus,
Ravensburger Str. 31,
88368 Bergatreute,
Tel. 07527 4403, Fax: 4406,
StPhilippusundJakobus.Bergatreute@drs.de
Bürostunden (Fr. Fässler-Koch):
Di.15.00 - 18.00 Uhr;
Mi 08.30 - 12.00 Uhr;
Do 08.30 - 12.00 Uhr
Pfarrer Klaus Stegmaier 
Tel. 07527 954223 (außer Mo) 
Klaus.Stegmaier@drs.de

Bereitschaftsdienst bei Beerdigungen
Pfarrer Klaus Stegmaier 07527/954223

 

Gottesdienste
in unserer 
Seelsorgeeinheit 

Samstag, 21.02.;
17.30 Uhr Alttann  Vorabend-

messe
     mit Pfarrer 

Juvenal
Sonntag, 22.02. - 1. Fastensonntag
09.00 Uhr Molpertshaus Amt
09.00 Uhr Rötenbach Amt
10.30 Uhr Wolfegg Amt
10.30 Uhr Bergatreute   Wort-Gottes-

Feier
Dienstag, 24.02.; Hl.Matthias Apostel 

Fest
09.00 Uhr Molpertshaus Messfeier
09.00 Uhr Alttann Messfeier
18.00 Uhr Alttann Friedensgebet
Mittwoch, 25.02.
09.00 Uhr Wolfegg  Messfeier
Donnerstag, 26.02.
09.00 Uhr Rötenbach Messfeier
Freitag, 27.02.
14.15 Uhr Wolfegg  Kreuzweg
18.30 Uhr Bergatreute Messfeier
Samstag, 28.02.
Caritas-Fastenopfer
Zählung der Gottesdienstbesucher
17.30 Uhr Rötenbach  Vorabend-

messe
Sonntag, 01.03. - 2. Fastensonntag
Caritas-Fastenopfer
Zählung der Gottesdienstbesucher
09.00 Uhr Bergatreute Amt
10.30 Uhr Molpertshaus Amt
  Erstkommunionkinder SE
10.30 Uhr Wolfegg  Wort-Gottes-

Feier

10.30 Uhr Alttann  Wort-Gottes- 
Feier

Aktuelles aus den  
Kirchengemeinden

 St. Katharina Wolfegg

Wir beten für unsere Verstorbenen
Sonntag, 22.02
Ged. Stefanie Kattein-Stützle
Ged. Toni Hohl
Ged. Alfons und Erna Hymer
 
Rosenkranzgebet
Loretokapelle Wolfegg
15.00 Uhr (täglich)

Herzliche Einladung
zum Kreuzweg-Gebet am Freitag, 27. Feb-
ruar 2026 um 14.15 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Katharina Wolfegg.
Gemeinschaft Christlichen Lebens

 
St. Nikolaus Alttann

Herzliche Einladung
zum Friedensgebet, jeden Dienstag um 
18.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus.
 
Vorabendmesse mit Pfarrer Juvenal aus 
dem Kongo am 21.02.26 in Alttann
Am Samstagabend, 21. Februar 2026, wird 
Pfarrer Juvenal aus dem Kongo gemeinsam 
mit Pfarrer i.R. Adolf Schuhmacher den Vor-
abendgottesdienst gestalten. Die Kollekte 
an diesem Abend kommt geplanten Projek-
ten von Pfarrer Juvenal in Museng/Kongo 
zugute. Er möchte sich in Museng für den 
Bau einer Krankenstation und einer Berufs-
schule einsetzen, weil es dort im Radius 
von 60 km an diesen Einrichtungen man-
gelt. Freiwillige Spenden für diese Projekte 
werden gerne angenommen!
Pfarrer Klaus Stegmaier
 

 St. Jakobus Rötenbach
 

Rosenkranzgebet
Pfarrkirche Rötenbach
Jeden Donnerstag um 8.30 Uhr
 

 St. Katharina Molpertshaus

Rosenkranzgebet
Pfarrkirche Molpertshaus
jeden Dienstag um 08.25 Uhr
 

Blick in die  
Seelsorgeeinheit
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Ich wünsche dir Leben - Segen für Frauen 
und Familien, die ein Kind erwarten
am  07. März 2026
Das Schönstatt-Zentrum Aulendorf lädt 
Frauen, die ein Kind erwarten und ihre 
Familien am Samstag, den 07.03.2026 
um 15.00 Uhr zur Segensfeier ins Schön-
statt-Kapellchen ein. Pfarrer Sigbert Bau-
mann spendet am Ende der Feier jeder 
Mutter einzeln den Segen. Leben braucht 
Gottes Segen. Vor allem die Zuwendung 
dessen, von dem alles Leben kommt. Herz-
liche Einladung.
 
Ökumenische Nachrichten
Weltgebetstag 2026 

„informiert beten - betend handelnd“ 
lautet das Motto der Weltgebetstage. Im 
kommenden Jahr feiert diese „größte und 
älteste ökumenische Frauenbewegung“ 
ihren 100. Geburtstag. So lange enga-
giert sich die Organisation kontinuierlich 
in mittlerweile über 100 Projekten welt-
weit, die Frauen und Kinder unterstützen. 
Der Blick über den Tellerrand der eigenen 
Gemeinde bereichert und ermöglicht soli-
darisches Handeln.
Dieses Jahr ist die Kollekte des Gottesdiens-
tes am 6. März bestimmt für die Weltge-
betstag-Partnerorganisation CCEPI (Center 
for Caring, Empowerment and Peace Initi-
atives), die im Nordosten Nigerias tätig ist, 
in einer Region, die seit Jahrzehnten unter 
islamistischem Terror v.a. der Gruppe Boko 
Haram leidet.
Hier bietet  CCEPI Schutzräume, psycho-
logische Begleitung und Unterstützung, 

unabhängig von Glauben, Ethnie und 
Geschlecht an.
Traumatisierte Frauen und Mädchen, Ter-
roropfer, Vertriebene, von Entführung 
zurückgekehrte Menschen und Obdach-
lose finden hier ein Zuhause, Zugang zu Bil-
dung und Hilfe bei der Bewältigung ihrer 
prekären Lebenssituation.
 „informiert beten - betend handeln“: 
Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein und 
mitzumachen.
Freitag, 06. März, 19 Uhr, Evang. Kirche 
Alttann, Höll 5
Musik: Chorfusion Afrika 
im Anschluss: gemeinsames Essen und 
Austausch
 

Ev. Kirchengemeinde
Alttann

Dazu ist erschienen der Sohn 
Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre. (1. Joh. 3, 8b)

Evangelisches Pfarramt Alttann 
88364 Wolfegg-Alttann,  

Panoramastr. 11 
E-Mail:  Pfarramt.Alttann@elkw.de 

Homepage:  
www.gemeinde.alttann.elk-wue.de  

Pfarrer Jan Gruzlak 
E-Mail: Jan.Gruzlak@elkw.de 

Tel. mobil 0157 3728 7086 
Assistenz der Gemeindeleitung 

(AGL) 
Ulrike Ulmer 

E-Mail: Ulrike.Ulmer@elkw.de 
Tel.  07527 4154 Kontaktzeit 

Gemeindebüro: 
Di/Mi 8.00 - 12.00 Uhr

Termine
Donnerstag, 19.02.
20.00 Uhr  Sitzung Kirchengemeinderat
Sonntag, 22.02. Invokavit
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Gruzlak)
 mit Tauffeier
 gleichzeitig Kindergottes-

dienst
Dienstag, 24.02.
19.30 Uhr  Chor Hellissimo
Mittwoch, 25.02.
19.30 Uhr  Kirchenchorprobe
Donnerstag, 26.02.
15.00 Uhr  Frauenkreis
Sonntag, 01.03.  Reminiszere
-  kein Gottesdienst in Alttann –
Herzliche Einladung zum Jugendgottes-
dienst nach Bad Wurzach, Evang. Kirche, 
17 Uhr.

Endlosschleife oder Neuanfang? 
(1. Mose 3)
Adam und Eva - das sind nicht zwei Figu-
ren aus einer fernen Urgeschichte. Das sind 
du und ich.

Denn was im Paradies 
geschah, wiederholt sich 
bis heute: Wir greifen 
daneben, wir erwischen 
die falsche Frucht, wir ver-
lieren die Orientierung - 
und plötzlich stehen wir 
draußen, weit weg von 
unserer Wohlfühlzone.
Doch genau hier wird es 

spannend.
Was wäre, wenn diese alte Geschichte nicht 
nur erklärt, warum wir immer wieder stol-
pern, sondern auch zeigt, wie wir die End-
losschleife durchbrechen können?
In diesem Gottesdienst geht es um die 
Kunst, Versuchungen zu durchschauen, um 
die Freiheit, neu anzufangen, und um die 
überraschende Möglichkeit, dass der Weg 
zurück ins Leben näher liegt, als wir denken.
Eine Einladung, die eigene Paradiesge-
schichte neu zu schreiben.
22.02., 10 Uhr, Evang. Kirche Alttann, 
Höll 5
(Bild: KI-generiert)
 
Kinderkirche   

Liebe Kinder,
es ist wieder so weit, die 
Kinderkirche startet ins 
neue Jahr. Wir laden euch 
herzlich zum Kindergot-
tesdienst am 22. Februar 

um 10 Uhr ein.
Wir beginnen gemeinsam mit den Erwach-
senen in der Kirche und gehen dann nach 
einem gemeinsamen Lied in den Kinder-
kirchraum. Gerne dürft ihr auch eure Eltern 
mitbringen, wenn ihr euch noch nicht 
alleine traut. Auf euch warten: eine span-
nende Geschichte, gemeinsames Singen 
und eine tolle Bastelaktion.
Außerdem wollen wir euch gerne unsere 
Termine für das erste Halbjahr mitteilen:
22. Februar - Erste Kinderkirche 2026
21. März - Offener Kinderkirchnachmittag 
(genauere Infos folgen noch)
05. April - Kinderkirche zum Thema Ostern
03. Mai - Kinderkirche
14. Juni - Kinderkirche
19. Juli - Familiengottesdienst und Gemein-
defest
Wir freuen uns auf euch!
Euer KIKI-Team

Inside out - Gott sieht mehr (1. Sam. 16)  
Wir leben in einer Welt 
voller Filter, Profile 
und Rollen. Kleider 
machen Leute - und 
Social Media erst 
recht. Doch mitten in 
all dem bleibt eine 
Frage stehen: Wer bin 
ich wirklich?
Was von mir ist echt 
- und was ist nur Fas-
sade, damit es nach 
außen gut aussieht?
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Manchmal liegen Außenwirkung und 
Innenleben meilenweit auseinander. Und 
dann wächst die Sehnsucht: Es müsste 
doch jemanden geben, der mich wirklich 
sieht. Der mein Herz erkennt - nicht nur 
meine Hülle.
Genau darum geht es in diesem Gottes-
dienst: um den Blick Gottes, der tiefer reicht 
als jedes Profilbild. Um die Freiheit, ehrlich 
zu werden. Und um die überraschende 
Erfahrung, dass „gesehen werden“ viel 
mehr bedeutet als „beurteilt werden“.
Der Gottesdienst richtet sich an Menschen 
jeden Alters, die offen sind für neue Pers-
pektiven.
Gestaltet wird er von den Konfis aus 
Wurzach, Waldsee und Alttann - frisch, 
mutig, echt.
Für die passende Atmosphäre sorgt die 
Band des Evangelischen Jugendwerks.
Eine Einladung, einmal von innen nach 
außen zu schauen - und sich vielleicht 
selbst neu zu entdecken.
01.03., 17 Uhr, Ev. Kirche Wurzach
(Bild: KI-generiert)
 
 

MOWA Second Hand 
Kleider Basar
WO:	� Turn- und Festhalle Mochen-

wangen
WANN: 	� Samstag, 14. März 
	 von 10 bis 13 Uhr
WAS:	� Aktuelle, modische Früh-

jahr-/ Sommerbekleidung für 
Damen, Herren und für Teens 
ab Größe 140, Schuhe, Acces-
soires, Bücher

Während des Verkaufs bewirten wir Sie 
mit Kaffee und Kuchen.
www.second-hand-basar-mochen 
wangen.de
mail: mowateam@yahoo.de

Bürgerstiftung Bergatreute
Save the date:
Kabarettabend am Samstag, 7. März um 
19.00 Uhr im Pfarrgemeindehaus in Ber-
gatreute mit „Halbadrui“
In ihrem Programm „BFF - Bäscht Fränds 
Foräwer“ schwelgen sie in Kindheitserin-
nerungen, singen von Frauenfreundschaf-
ten, von ihren Männern daheim und den 
vielen schönen Seiten des Lebens, aber 
auch von einer besonderen, unumgängli-
chen Phase „em Läaba“ - den Wechseljah-
ren. Neben urschwäbischem Gesang und 
komödiantischen Einlagen bleibt auch im 
neuen Programm wieder Platz für das ein 
oder andere klassische Lied.
Lassen Sie sich überraschen und sichern Sie 
sich Eintrittskarten im Vorverkauf. Dies ist 
möglich unter der Tel.Nr. 921616 möglich.

Hospizgruppe Kißlegg
Auf dem Weg durch die Trauer nicht 
allein bleiben: Einladung zum Trauercafé 
Trauernde dürfen und sollen sich die Zeit 
nehmen, ihre Trauer zu leben. Das Trau-
ercafé, eine Initiative der Hospizgruppe 
Kißlegg, möchte diese Trauer ernst neh-
men und lädt am Donnerstag, 26. Feb-
ruar 2026 von 14.30 bis 16.30 Uhr ins 
Hospizstüble Wangener Str. 6 in Kiß-
legg ein. Eine Anmeldung dafür ist nicht 
erforderlich. Das Trauercafé  soll die Trau-
ernden stärken und wie eine Wegzehrung 
auf dem Trauerweg sein. Eingeladen sind 
alle Angehörigen, Freunde und Verwandte 
eines Verstorbenen, unabhängig davon, ob 
die Verstorbenen durch Ehrenamtliche der 
Hospizgruppe begleitet wurden oder nicht, 
die aber auf ihrem Weg durch die Trauer 
nicht allein bleiben wollen.
Wer weitere Informationen benötigt, 
kann  sich an Doris Dörrer, Tel. 07563/3957 
oder bei Maria Butscher, Tel. 07527/5141 
wenden.

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg
Auswirkungen gestiegener Krankenkas-
senbeiträge auf die Rente
Ab März 2026 werden Zusatzbeiträge 
berücksichtigt 
Zum Januar haben viele Krankenkassen 
erneut ihren Zusatzbeitrag für Versicherte 
erhöht. Ab März fällt die überwiesene Rente 
der davon betroffenen Rentnerinnen und 
Rentner entsprechend geringer aus. 

Darauf weist die Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg (DRV BW) hin.
Wie hoch der individuelle Zusatzbeitrags-
satz einer Krankenkasse für ihre Mitglie-
der ausfällt, legt die jeweilige Krankenkasse 
selbst fest. Die Mitglieder haben durch ein 
Sonderkündigungsrecht die Möglichkeit, 
in eine günstigere Krankenkasse zu wech-
seln, wenn die bisherige Krankenkasse 
einen Zusatzbeitrag erstmalig erhebt oder 
erhöht. Der GKV-Spitzenverband aktuali-
siert regelmäßig eine Übersicht mit allen 
Krankenkassen und ihren Zusatzbeiträgen. 
Die Übersicht kann über www.gkv-spitzen-
verband.de abgerufen werden. 

Rentenversicherung übernimmt Hälfte 
des Zusatzbeitrags
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag 
übernimmt die DRV für Rentnerinnen und 
Rentner hinsichtlich des Zusatzbeitrags die 
Hälfte der Kosten. Diesen Anteil leitet sie 
direkt an die jeweilige Krankenkasse weiter. 
Hat eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag 
also beispielsweise um 0,4 Prozent (durch-
schnittliche Erhöhung des Zusatzbeitrages 
2026) erhöht, erhalten Betroffene 0,2 Pro-
zent weniger Rente. Bei einer Bruttorente 
in Höhe von 1.000 Euro ergibt das eine um 
zwei Euro niedrigere Auszahlung.

Informationen
Weitere Informationen enthält die Bro-
schüre „Broschüre Rentner und ihre Kran-
kenversicherung“. Diese kann auf www.
deutsche-rentenversicherung.de herun-
tergeladen werden.

 

MIETGESUCHE

Bergstraße 3 •
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Verkaufswagen-Standzeiten Wolfegg 
(Verkaufswagen-Standort „Busparkplatz Hofgarten“)
wie folgt: Samstag von 8.30 bis 12.00 Uhr
Verkaufswagen-Standzeiten Alttann
(Verkaufswagen-Standort „an der Bushaltestelle Abzweigung Lindenbühl“ 
wie folgt: Samstag von 12.30 Uhr – 13.15 Uhr.

Zum Wochenende Donnerstag, 19.02. bis Samstag, 21.02.26
Hackfl eisch gemischt vom Schwein und Rind 100 g 1,39 €

Schweinefi let zart und mager 100 g 1,89 €

Geschlagene kesselfrisch 100 g 1,49 €

Landsalami herzhaft 100 g 2,19 €

Maultaschen hausgemacht 100 g 1,39 €

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Suche 2-4 Zimmer Wohnung mit EBK in Wolfegg.
Tel. 0162 6382358

AUS DER LANDWIRTSCHAFT



Mitteilungsblatt der Gemeinde Wolfegg Nummer 8

Individuelle Betreuung
und Pflege zu Hause

24 Stunden 
Betreuung und Pflege

Stundenweise  
Haushaltshilfe

Ralf Petzold (Inhaber) - Rufen Sie uns an:

07528-9218178 - Werktags 8 bis 20 Uhr
kontakt@pflegehilfe.plus www.pflegehilfe.plus

Gebäudereinigung Wolfegg
Inhaber Fabian Geiger

Sie suchen eine professionelle Gebäudereinigung?
Dann melden Sie sich unter 
Telefon: 07527 9299969
Mobil: 0176 63192745
E-Mail: gbrwolfegg@gmx.de

Große Auswahl an: 
Kurzwaren

Reißverschlüsse, Nähgarn, Stricknadeln uvm.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.00 – 12.30 und 14.00 – 18.00 Uhr,  

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Herrenstraße 5 | Bad Wurzach | volks.baumarkt@t-online.de

DU BIST
MINDESTENS
13 JAHRE ALT

DANN WERDE
SÜDFINDER
ZUSTELLER

(M/W/D)

DU HAST AM 
WOCHEN- 
ENDE ZEIT

WIR FREUEN 
UNS AUF DICH!

Merkuria Zustelldienst 
Tel.: 0751 2955-1666 
E-Mail: info@merkuria.de
Website: www.merkuria.de

Im Gespräch mit Petra Krebs
Deine Landtagskandidatin für Wolfegg

Samstag, 21. Februar, 10:30 Uhr
Vogt, Platz beim Adler
Politische Werbung
Anlässlich der Landtagswahl Baden-Württemberg 2026
Sponsor: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KV Wangen
Transparenzhinweis: gruene-bw.de/ttpa 
V.i.S.d.P. GRÜNE KV Wangen, Simone Künst, Ravensburger Str. 40, 88239 Wangen

und Agnieszka Brugger
Abgeordnete im Deutschen Bundestag

 

Ihr Wolfegger Kaufhaus

 
 

FEBRUAR-SONDERVERKAUF
Do., 19.02. bis Mi., 25.02. von 8 - 18 Uhr

Großer Bücherflohmarkt - Erlös für Kinder-Hospiz Heidelberg
Oster- und Frühlings-Dekoartikel in großer Auswahl

Regia- und Austermann Strumpfwolle, 100 gr. Kn., nur 4,99 €
Kommunion-Zubehör, -Karten, -Servietten

Schnäppchen in allen Abteilungen – Pflanzen der Saison
Bio-Brot, -Gebäck, Kräuter/Salze, Bio- und Bodenseeweine,
Bio- und reg. Käse, Waldbg. Wurstwaren, Obst und Gemüse

Vorbeischauen lohnt sich! Franz und Maria Ott

WAHLANZEIGEN/PARTEIEN

STELLENANGEBOTE

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!


